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INFORMATIONSBLATT  
„BELEHRUNG VON EHEGATTEN  
UND EINGETRAGENEN  
PARTNERN NACH § 25A  
KONSUMENTENSCHUTZGESETZ“

Die in § 25a Konsumentenschutzgesetz für Ehegatten, Ehesachen oder Eheangelegenheiten maßgebende Bestimmungen in der jeweils geltenden 
Fassung sind auf eingetragene Partner, Partnersachen oder Partnerangelegenheiten gemäß §43 Abs. 1 Zif. 9 sinngemäß anzuwenden.

§ 25a. Unternehmer, deren Unternehmensgegenstand die Gewährung oder die Vermittlung von Krediten ist, haben Ehegatten, die als Verbraucher
gemeinsam einen Kredit aufnehmen, mag auch einer die Haftung nur als Bürge eingehen, oder einem Ehegatten, der als Verbraucher die Haftung für eine 
bestehende Kreditverbindlichkeit des anderen übernimmt, durch die Übergabe einer gesonderten Urkunde darüber zu belehren,

• dass, falls die Ehegatten solidarisch haften, von jedem der Schuldner in beliebiger Reihenfolge der volle Schuldbetrag verlangt werden kann, ohne
Rücksicht darauf, wem von ihnen die Kreditsumme zugekommen ist,

• dass die Haftung auch bei Auflösung der Ehe aufrecht bleibt sowie
• dass nur das Gericht im Falle der Scheidung die Haftung eines der Ehegatten gemäß § 98 Ehegesetz auf eine Ausfallsbürgschaft beschränken kann, was 

binnen eines Jahres nach Eintritt der Rechtskraft der Scheidung beantragt werden müsste.

Wir haben die Information gelesen und zur Kenntnis genommen.
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